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Gourmet Switzerland GmbH. Die Zielvorgaben für den Erfolgsbonus werden jährlich 
festgesetzt und bekanntgegeben. Eine allfällige Erfolgsbonus-Zahlung 

- ist für alle Mitarbeitenden ein einheitlicher Pauschalbetrag (bei Eintritt im Laufe des 
Jahres sowie bei einer vertraglichen Arbeitszeit von weniger als 42 Wochenstunden 
wird der Bonus pro rata temporis berechnet). Falls sich die kumulativen Absenzen 
während des Geschäftsjahres auf mehr als 3 Monate belaufen, erfolgt ebenfalls 
eine pro rata Kürzung (Kürzung des Bonus pro übersteigenden Monat um 1/12)

- erfolgt jeweils nach Verabschiedung des Jahresergebnisses durch die Gesell-
schafter von Gate Gourmet Switzerland GmbH 

- beträgt bei Erreichen der Zielvorgabe sowie der eigenen, individuellen Leistung 
mindestens CHF 400

Bei Überschreitung der Zielvorgabe kann ein höherer Bonus, welcher durch die Gesell-
schafter von Gate Gourmet Switzerland GmbH festgelegt wird, zur Auszahlung ge-
langen. Bei Nichterreichen der Zielvorgaben wird in der Regel kein Erfolgsbonus aus-
bezahlt. 

6.6 Lohnauszahlung

Die Lohnauszahlung erfolgt bargeldlos vor Monatsende.

7 Zulagen und Vergütungen

7.1 Familienzulagen

Die Höhe der Familienzulagen richtet sich nach den kantonalen Gesetzen.  

7.2 Geburtszulage

Bei Geburt des eigenen Kindes wird dem Mitarbeitenden eine einmalige Geburtszu-
lage von CHF 500 pro Kind ausgerichtet.

Sind beide Elternteile in der GGZ tätig, wird die Zulage nur einmal ausgerichtet (je zur 
Hälfte dem Vater und der Mutter).

7.3 Überstundenzuschlag (siehe Art. 4.2)

Für die ersten 200 Arbeitsstunden pro Monat wird kein Überzeitzuschlag ausgerichtet. 

Ab der 201 Arbeitsstunde pro Monat wird ein Zuschlag von 25% des Stundenlohnes ver-
gütet. Dieser wird mit dem Monatslohn des nachfolgenden Monats ausbezahlt.

7.4 Zulage für Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit

Jede gearbeitete Nacht-, Sonn- oder Feiertagsstunde wird in Form von Geld und Zeit 
vergütet. Dieses Guthaben wird als SDO (Supplement for Duty Overtime) ausgewiesen.

s
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Anspruch pro gearbeitete Stunde
(Minuten bezahlte Freizeit bzw. CHF Lohn)

Nachtarbeit
23.00 - 6.00 Uhr

CHF 6.00/Stunde
2/3 als Zeitgutschrift (8 Minuten), 1/3 als Geld (CHF 2.00)

Sonn-/Feiertagsarbeit
0.00 - 24.00 Uhr

CHF 6.00/Stunde
1/3 als Zeitgutschrift (4 Minuten), 1/3 als Geld (CHF 2.00), 
1/3 Zeit oder Geld (Wahl)

Die Zulagen für Nacht- und Sonn-/Feiertagsarbeit können nicht kumuliert werden.

Mit diesem Betrag ist der in den Ferien geschuldete Durchschnittswert abgegolten, 
d.h. es erfolgt keine zusätzliche Abgeltung für die Dauer der Ferien.

7.5 Schichtsplitting-Zulage

Der Zuschlag pro Arbeitsstunde im Rahmen einer Schichtsplittingtour gemäss Artikel 4.1 
beträgt CHF 6.00. Mit diesem Betrag ist der in den Ferien geschuldete Durchschnitts-
wert abgegolten, d.h. es erfolgt keine zusätzliche Abgeltung für die Dauer der Ferien.

7.6 Inkonvenienzzulage für unvorhergesehenes Aufgebot

Aufgebot Anspruch

0 - 24 Stunden vor Arbeitsaufnahme CHF 50 pro Ereignis

Mehr als 24 Stunden vor Arbeitsauf-
nahme

Keine zusätzliche Vergütung

Der Anspruch wird mit dem Lohn des Folgemonats ausbezahlt.

7.7 Lohnzahlung bei Leistung Militär-, Schutz- oder Zivildienst 

Bei Arbeitsverhinderung durch obligatorischen Militärdienst, worunter jeder Dienst in 
Armee, zivilem Ersatzdienst, Zivilschutz, militärischem Fron- und Rettungsdienst fällt, wird 
in Friedenszeiten folgende Lohnzahlung im Kalenderjahr ausgerichtet:

Dauer Anspruch

Tag 1 - 30 100% Lohn

Tag 31 und darüber 80% Lohn 

Die Leistungen der Ausgleichskasse fliessen der GGZ zu. 

Die Gesamtentschädigung darf das durchschnittliche vordienstliche Erwerbs-
einkommen, auf jeden Fall aber CHF 245 pro Tag, nicht überschreiten.

7.8 Transport- und Spesenentschädigung

Für Spesen und Dienstreisen gelten die Bestimmungen eines separaten Spesenreg-
lements.
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